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bezüglichen Papiere gesammelt hat. Auf fol. 21 bemerkt 
er selbst eigenhändig: ‘a. 1651. 16. decemb. extraxi notitiam 
veterem archidiaconorum Osnabruggensium et beneficiorum 
locorumque ex libro collationum et confirmationum tem­
pore episcopi Henrici ducis Saxoniae’. Andere dieser ent­
sprechende Notizen datieren aus der Zeit vom October 
1651 bis zum Januar 1652. Dass er damals auch Iburg 
besucht hat, ist sicher. Auf f. 49 hat er eigenhändig eine 
Inschrift aus der Klosterkirche zu Iburg copiert. Auf 
f. 133 beginnt er ebenfalls eigenhändig ‘Observata pro 
chronologia et historia Osnabrugensi ex Iburgensi libro 
copiarum’; und diese Auszüge setzt dann ein Schreiber 
fort, der zu der Urkunde der Hildesuit, betr. Berler, von 
1097, die auch in die verfälschte Vita hinein interpoliert 
ist, bemerkt: ‘has supra scriptas literas integras1 osten­
dit mihi dominus abbas cum sigillo adimpresso in alba 
cera’ u. s. w.; da das ‘mihi’ hier offenbar auf Gelenins 
geht, so wird dieser seinem Schreiber die Auszüge in 
Iburg selbst in die Feder dictiert haben.

1) Corr. aus ‘integerrimas’. 2) Das beweist das Wasserzeichen des 
Papiers, das F. Philippi auf meine Bitte untersucht hat; er theilt mir 
gütigst mit, dass es das Wappen des Bischofs Franz Wilhelm aufweise. 
Auf Papier mit diesem Wasserzeichen sind in unserem Bande nur Osna­
brücker Sachen und — ausnahmsweise — ein Verzeichnis der Bonner 
Pröpste geschrieben. Auch kommt die Hand des Schreibers, von dem 
ich oben rede, nur bei diesen Stücken vor. 3) Das ist ganz begreiflich, 
da die Sammlungen des Gelenius in der Hauptsache schon 1645 abge­
schlossen waren.

Von der Hand desselben Schreibers, der also Gelenins 
auf seiner Reise ins Osnabrückische begleitet haben wird, 
sind dann noch während der Reise2 zahlreiche Stücke 
unseres Bandes, darunter auf f. 325—385 die Vita Ben­
nonis, geschrieben worden; wir dürfen sie also mit an­
nähernder Sicherheit in das Jahr 1651 setzen, so dass sie 
die uns erhaltenen Handschriften der interpolierten Vita 
um etwa 20 — 30 Jahre an Alter übertrifft. Herr Prof. 
Hansen, der die Güte gehabt hat, die übrigen Bände der 
Farragines Gelenii daraufhin zu untersuchen, theilt mir 
mit, dass, die Hand unseres Schreibers in ihnen nicht 
wiederkehre3; auch seinen Namen kennen wir nicht. Zwar 
ist ein auf f. 33 beginnendes, von seiner Hand herrühren­
des Stück mit der Ueberschrift ‘Ex manuscripto missali 
summae aedis Osnabrugensis, quo in dies sacerdotes eius­
dem summi altaris utuntur, sequens reliquiarum ecclesiae 
cathedralis designatio extracta est 4. Iulii 1643’ auf f. 40 
also unterschrieben: ‘Concordat copia haec cum autographo


